
VERORDNUNG (EG) Nr. 1256/1999 DES RATES

vom 17. Mai 1999

zur ¾nderung der Verordnung (EWG) Nr. 3950/92 über die Erhebung einer Zusatzabgabe
im Milchsektor

DER RAT DER EUROP¾ISCHEN UNION Ð

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (3),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (4),

nach Stellungnahme des Rechnungshofs (5),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3950/92 des
Rates vom 28. Dezember 1992 über die Erhe-
bung einer Zusatzabgabe im Milchsektor (6)
wurde die Zusatzabgabenregelung, die ursprüng-
lich ab dem 2. April 1984 in diesem Sektor ein-
geführt worden war, um weitere sieben Zwölf-
monatszeiträume verlängert. Ziel der Regelung
war die Verringerung des Ungleichgewichts zwi-
schen Angebot und Nachfrage bei Milch und
Milcherzeugnissen und der entsprechenden struk-
turellen Überschüsse. Die Regelung ist auch in
Zukunft notwendig, um ein besseres Markt-
gleichgewicht zu erreichen. Daher ist sie ab dem
1. April 2000 für weitere acht Zwölfmonatszeit-
räume anzuwenden.

(2) Die Höhe der Preisstützung im Milchsektor wird
ab dem 1. Juli 2005 über drei Wirtschaftsjahre
schrittweise um insgesamt 15% gesenkt. Die
Auswirkungen dieser Maûnahme auf den inner-

gemeinschaftlichen Verbrauch und auf die Aus-
fuhr von Milch und Milcherzeugnissen rechtferti-
gen es, die Gesamtreferenzmenge für Milch in
der Gemeinschaft nach den jeweiligen Preissen-
kungen einerseits und zur rechtzeitigeren Inan-
griffnahme bestimmter Strukturprobleme ande-
rerseits auf ausgewogene Weise zu erhöhen.

(3) Die einzelbetriebliche Referenzmenge sollte als
die Menge definiert werden, die unabhängig von
möglicherweise zeitweilig übertragenen Mengen
am 31. März 2000 zur Verfügung steht, also zu
dem Zeitpunkt, an dem die sieben Zeiträume der
Anwendung der Abgabenregelung nach ihrer
1992 beschlossenen Verlängerung ablaufen.

(4) Durch die unvollständige Ausschöpfung der
Referenzmengen durch die Erzeuger kann die
ordnungsgemäûe Entwicklung des Milcherzeu-
gungssektors behindert werden. Um solche Prak-
tiken zu verhindern, sollten die Mitgliedstaaten
entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des
Gemeinschaftsrechts entscheiden können, daû bei
einer erheblichen Nichtausschöpfung während
eines signifikanten Zeitraums die nicht genutzten
Referenzmengen wieder der einzelstaatlichen
Reserve zugeschlagen werden, damit sie anderen
Erzeugern zugeteilt werden können.

(5) Zur Stärkung der Möglichkeiten der dezentralen
Bewirtschaftung der Referenzmengen zur Um-
strukturierung der Milchproduktion oder zur
Verbesserung des Umweltschutzes sollten die
Mitgliedstaaten die Befugnis erhalten, bestimmte
diesbezügliche Bestimmungen auf der geeigneten
Gebietsebene oder in Erfassungszonen umzuset-
zen.

(6) Die Erfahrung mit der Zusatzabgabenregelung
hat gezeigt, daû die Übertragung von Referenz-
mengen durch Rechtsgeschäfte wie Verpachtun-
gen, die nicht unbedingt zu einer dauerhaften
Zuteilung der betreffenden Referenzmengen an
den Empfänger führen, einen zusätzlichen
Kostenfaktor für die Milcherzeugung darstellen
können, der die Verbesserung der Erzeugungs-
strukturen behindert. Um die Funktion der Refe-
renzmengen als Mittel zur Regulierung des
Marktes für Milch und Milcherzeugnisse zu stär-
ken, sollte es den Mitgliedstaaten gestattet wer-
den, Referenzmengen, die im Wege von Verpach-

(1) ABl. C 170 vom 4.6.1998, S. 60.
(2) Stellungnahme vom 6. Mai 1999 (noch nicht im Amts-

blatt veröffentlicht).
(3) ABl. C 407 vom 28.12.1998, S. 203.
(4) ABl. C 93 vom 6.4.1999, S. 1.
(5) ABl. C 401 vom 22.12.1998, S. 3.
(6) ABl. L 405 vom 31.12.1992, S. 1. Verordnung zuletzt

geändert durch Verordnung (EG) Nr. 751/99 der Kom-
mission (ABl. L 96 vom 10.4.1999, S. 11).
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tungen oder vergleichbaren Rechtsgeschäften
übertragen wurden, der einzelstaatlichen Reserve
zuzuführen, damit diese nach objektiven Krite-
rien neu an aktive Erzeuger verteilt werden kön-
nen, insbesondere an diejenigen, die sie vorher
beliefert haben. Die Mitgliedstaaten sollten auch
das Recht haben, für die Übertragung von Refe-
renzmengen andere Möglichkeiten als individu-
elle Transaktionen zwischen Erzeugern vorzuse-
hen. Um insbesondere bestehenden rechtlichen
Ansprüchen angemessen Rechnung zu tragen,
sollte ausdrücklich vorgesehen werden, daû die
Mitgliedstaaten bei Inanspruchnahme dieser
Möglichkeiten die erforderlichen Maûnahmen
ergreifen, um die allgemeinen Grundsätze des
Gemeinschaftsrechts einzuhalten.

(7) Einige Bestimmungen der Verordnung (EWG)
Nr. 3950/92 sind überholt und sollten daher
gestrichen werden Ð

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 3950/92 wird wie folgt
geändert:

1. Artikel 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:

¹Bei den Erzeugern von Kuhmilch wird für wei-
tere acht aufeinanderfolgende Zeiträume von
zwölf Monaten ab 1. April 2000 eine zusätzliche
Abgabe auf die Mengen Milch oder Milchäquiva-
lent erhoben, die in dem jeweiligen Zwölfmonats-
zeitraum an einen Abnehmer geliefert oder direkt
an den Verbraucher verkauft wurden und eine
bestimmte Menge überschreiten.ª

2. Die Tabelle in Artikel 3 Absatz 2 wird durch die
Tabelle in Anhang I dieser Verordnung ersetzt.

3. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

¹(2) Die im Anhang angeführten Gesamtmen-
gen werden unbeschadet einer späteren Überprü-
fung auf der Grundlage der allgemeinen Markt-
lage und der derzeitigen besonderen Bedingungen
in bestimmten Mitgliedstaaten festgesetzt.

Die Gesamtmenge der finnischen Quote für Liefe-
rungen kann bis zu maximal 200 000 Tonnen
erhöht werden, um den finnischen ¸SLOM�-Erzeu-
gern einen Ausgleich zu gewähren; die Zuteilung
erfolgt gemäû den gemeinschaftsrechtlichen
Bestimmungen. Diese Reserve ist nicht übertrag-

bar und darf nur zugunsten solcher Erzeuger ver-
wendet werden, deren Recht zur Wiederaufnahme
der Erzeugung infolge des Beitritts beeinträchtigt
wird.

Die Erhöhung der Gesamtmengen und die Bedin-
gungen, unter denen die individuellen Referenz-
mengen nach dem vorstehenden Unterabsatz zuzu-
teilen sind, werden nach dem Verfahren des
Artikels 11 beschlossen.ª

4. Artikel 3 Absatz 3 wird gestrichen.

5. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

¹Artikel 4

(1) Die einzelbetriebliche Referenzmenge ent-
spricht der am 31. März 2000 zu Verfügung ste-
henden Menge. Sie wird gegebenenfalls für jeden
der betreffenden Zeiträume angepaût, damit die
Summe der einzelbetrieblichen Referenzmengen
gleicher Art die entsprechenden in Artikel 3
genannten Gesamtmengen nicht überschreitet,
wobei Kürzungen zur Aufstockung der einzelstaat-
lichen Reserve gemäû Artikel 5 zu berücksichtigen
sind.

(2) Einzelbetriebliche Referenzmengen werden
auf begründeten Antrag der Erzeuger erhöht oder
festgesetzt, um ¾nderungen bei ihren Lieferungen
und/oder Direktverkäufen Rechnung zu tragen.
Voraussetzung für die Erhöhung oder Festsetzung
einer Referenzmenge ist die entsprechende Sen-
kung oder Aufhebung der jeweiligen anderen
Referenzmenge des Erzeugers. Diese Anpassungen
dürfen für den betreffenden Mitgliedstaat keine
Erhöhung der in Artikel 3 genannten Gesamtmen-
gen für Lieferungen und Direktverkäufe bewirken.

Bei endgültigen ¾nderungen der einzelbetrieb-
lichen Referenzmengen werden die in Artikel 3
genannten Mengen nach dem Verfahren des
Artikels 11 entsprechend angepaût.ª

6. Artikel 5 erhält folgende Fassung:

¹Artikel 5

Ein Mitgliedstaat kann im Rahmen der in
Artikel 3 genannten Mengen nach einer linearen
Verringerung der Gesamtheit der einzelbetriebli-
chen Referenzmengen die einzelstaatliche Reserve
aufstocken, um Erzeugern, die nach objektiven,
im Einvernehmen mit der Kommission festgeleg-
ten Kriterien bestimmt werden, zusätzliche oder
spezifische Mengen zuzuteilen.
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Unbeschadet des Artikels 6 Absatz 1 werden die
Referenzmengen der Erzeuger, die während eines
Zwölfmonatszeitraums weder Milch noch andere
Milcherzeugnisse vermarktet haben, der einzel-
staatlichen Reserve zugeschlagen; sie können nach
Maûgabe des Absatzes 1 neu zugeteilt werden.
Nimmt der Erzeuger die Produktion von Milch
oder anderen Milcherzeugnissen innerhalb einer
vom Mitgliedstaat festzulegenden Frist wieder auf,
so wird ihm nach Maûgabe des Artikels 4
Absatz 1 spätestens an dem auf den Zeitpunkt der
Antragstellung folgenden 1. April eine Referenz-
menge zugeteilt.

Nimmt ein Erzeuger während mindestens eines
Zwölfmonatszeitraums nicht mindestens 70% der
ihm zur Verfügung stehenden einzelbetrieblichen
Referenzmenge entweder in Form von Lieferungen
oder in Form von Direktverkäufen in Anspruch,
so können die Mitgliedstaaten entsprechend den
allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts
entscheiden,

Ð ob und unter welchen Bedingungen die nicht
in Anspruch genommene Referenzmenge ganz
oder teilweise der einzelstaatlichen Reserve
zuzuschlagen ist. Nicht in Anspruch genom-
mene Referenzmengen werden jedoch im Falle
höherer Gewalt und in hinreichend begründe-
ten Fällen, die sich auf die Produktionskapazi-
tät des betreffenden Erzeugers auswirken und
von der zuständigen Behörde anerkannt wer-
den, nicht der einzelstaatlichen Reserve zuge-
führt;

Ð unter welchen Bedingungen eine Referenz-
menge an die betreffenden Erzeuger wiederzu-
zuteilen ist.ª

7. Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende
Fassung:

¹(1) Die Mitgliedstaaten genehmigen vor einem
von ihnen festzulegenden Zeitpunkt, spätestens
aber bis zum 31. März, für den betreffenden
Zwölfmonatszeitraum zeitweilige Übertragungen
einzelbetrieblicher Referenzmengen, welche die
berechtigten Erzeuger nicht in Anspruch zu neh-
men beabsichtigen.ª

8. Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

¹(1) Die Referenzmenge eines Betriebs wird bei
Verkauf, Verpachtung oder Vererbung nach Bedin-
gungen, die von den Mitgliedstaaten unter
Berücksichtigung der für die Milcherzeugung
genutzten Flächen oder nach anderen objektiven
Kriterien und gegebenenfalls einer Vereinbarung

zwischen den Parteien festgelegt werden, mit dem
Betrieb auf die Erzeuger übertragen, die den
Betrieb übernehmen.

Der Teil der Referenzmenge, der gegebenenfalls
nicht mit dem Betrieb übertragen wird, wird der
einzelstaatlichen Reserve zugeschlagen. Wenn
jedoch bei einer Übertragung von Referenzmengen
ein Teil der einzelstaatlichen Reserve zugeschlagen
worden ist, erfolgt im Falle der Rückübertragung
kein Einbehalt.

Die gleichen Bestimmungen gelten für sonstige
Fälle von Übertragungen mit vergleichbaren recht-
lichen Folgen für die Erzeuger.

Wird eine landwirtschaftliche Fläche jedoch an
die öffentliche Hand und/oder zur öffentlichen
Nutzung übertragen oder erfolgt die Übertragung
zu nichtlandwirtschaftlichen Zwecken, so stellen
die Mitgliedstaaten sicher, daû die für die Wah-
rung der berechtigten Interessen der Beteiligten
erforderlichen Maûnahmen getroffen werden und
daû insbesondere der ausscheidende Milcherzeu-
ger die Möglichkeit hat, die Milcherzeugung fort-
zusetzen, wenn er dies wünscht.ª

9. Artikel 8 erhält folgende Fassung:

¹Artikel 8

Im Hinblick auf die Umstrukturierung der Milch-
erzeugung oder zur Verbesserung der Umweltbe-
dingungen können die Mitgliedstaaten gemäû aus-
führlichen Vorschriften, die sie unter Berücksichti-
gung der berechtigten Interessen der Beteiligten
festlegen, eine oder mehrere der nachstehenden
Maûnahmen treffen:

a) Sie können Erzeugern, die sich verpflichten,
die Milcherzeugung ganz oder teilweise end-
gültig aufzugeben, eine in einem Betrag oder
in mehreren Jahresbeträgen anzuweisende Ent-
schädigung gewähren und die so freigesetzten
Referenzmengen der einzelstaatlichen Reserve
zuschlagen;

b) sie können nach objektiven Kriterien die
Bedingungen festlegen, unter denen sich die
Erzeuger zu Beginn eines Zwölfmonatszeit-
raums durch die zuständige Behörde oder die
von ihr benannte Stelle Referenzmengen gegen
Entgelt zuweisen lassen können, die am Ende
des vorangegangenen Zwölfmonatszeitraums
von anderen Erzeugern gegen eine in einem
Betrag oder in mehreren Jahresbeträgen ange-
wiesene Entschädigung in Höhe dieses Entgelts
endgültig freigesetzt wurden;
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c) sie können bei einer Flächenübertragung zur
Verbesserung der Umweltbedingungen vorse-
hen, daû dem ausscheidenden Erzeuger die
verfügbare Referenzmenge des betreffenden
Betriebs zur Verfügung gestellt wird, falls er
weiterhin Milch erzeugen will;

d) sie können anhand objektiver Kriterien die
Regionen und Erfassungszonen bestimmen, in
denen im Hinblick auf die Verbesserung der
Milcherzeugungsstruktur die endgültige Über-
tragung von Referenzmengen ohne entspre-
chende Flächenübertragung zulässig ist;

e) sie können auf Antrag des Erzeugers, der bei
der zuständigen Behörde oder der von ihr
benannten Stelle zu stellen ist, zur Verbesse-
rung der Milcherzeugungsstruktur auf der
Ebene des Betriebs oder im Hinblick auf die
Extensivierung der Erzeugung die endgültige
Übertragung von Referenzmengen ohne ent-
sprechende Flächenübertragung und umge-
kehrt gestatten.

Die Maûnahmen gemäû den Buchstaben a), b), c)
und e) können auf einzelstaatlicher Ebene oder
auf der geeigneten Gebietsebene oder in den
Erfassungszonen durchgeführt werden.ª

10. Nach Artikel 8 wird folgendes eingefügt:

¹Artikel 8a

Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit den
allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts
die nachstehenden Maûnahmen ergreifen, um
sicherzustellen, daû Referenzmengen nur aktiven
Milcherzeugern zugeteilt werden:

a) Wurden oder werden Referenzmengen mit
oder ohne die entsprechenden Flächen durch
landwirtschaftliche Pachtverträge oder auf
andere Weise mit vergleichbarer rechtlicher
Wirkung übertragen, so können die Mitglied-

staaten unbeschadet des Artikels 7 Absatz 1
Unterabsatz 2 anhand objektiver Kriterien
beschlieûen, ob und unter welchen Bedingun-
gen die übertragene Referenzmenge ganz oder
teilweise der einzelstaatlichen Reserve zuzu-
schlagen ist.

Diese Bestimmung gilt nicht für zeitweilige
Übertragungen nach Artikel 6.

b) Die Mitgliedstaaten können beschlieûen, die
Bestimmungen über die Übertragung von Refe-
renzmengen nach Artikel 7 Absatz 1 nicht
anzuwenden.ª

11. Der in Anhang II dieser Verordnung enthaltene
Anhang wird der Verordnung (EWG) Nr. 3950/92
angefügt.

Artikel 2

Soweit Übergangsmaûnahmen notwendig sind, um die
Durchführung der in Artikel 1 vorgesehenen ¾nderun-
gen zu erleichtern, sind sie nach dem Verfahren des
Artikels 11 der Verordnung (EWG) Nr. 3950/92 zu
erlassen.

Artikel 3

Der Rat verpflichtet sich, im Jahr 2003 auf der Grund-
lage eines Berichts der Kommission eine Halbzeitbe-
wertung mit dem Ziel vorzunehmen, die gegenwärtige
Quotenregelung nach dem Jahr 2006 auslaufen zu las-
sen.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf-
ten in Kraft.

Sie gilt ab 1. April 2000, ausgenommen Artikel 1
Nummer 2, der ab dem Inkrafttreten dieser Verord-
nung gilt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 17. Mai 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

K.-H. FUNKE
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ANHANG I

¹Vom 1. April 1999 bis zum 31. März 2000 geltende Gesamtreferenzmengen

(in Tonnen)

Mitgliedstaat Lieferungen Direktverkäufe

Belgien 3 140 696 169 735

Dänemark 4 454 640 708

Deutschland 27 767 036 97 780

Griechenland 629 817 696

Spanien 5 457 564 109 386

Frankreich 23 793 932 441 866

Irland 5 236 575 9 189

Italien 9 698 399 231 661

Luxemburg 268 098 951

Niederlande 10 991 900 82 792

Österreich 2 543 979 205 422

Portugal 1 835 461 37 000

Finnland 2 394 528 10 000

Schweden 3 300 000 3 000

Vereinigtes
Königreich 14 373 969 216 078ª
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ANHANG II

¹ANHANG

a) Vom 1. April 2000 bis zum 31. März 2001 geltende
Gesamtreferenzmengen gemäû Artikel 3 Absatz 2

(in Tonnen)

Mitgliedstaat Lieferungen Direktverkäufe

Belgien 3 140 696 169 735

Dänemark 4 454 640 708

Deutschland 27 767 036 97 780

Griechenland 674 617 696

Spanien 5 807 564 109 386

Frankreich 23 793 932 441 866

Irland 5 332 575 9 189

Italien 10 082 399 231 661

Luxemburg 268 098 951

Niederlande 10 991 900 82 792

Österreich 2 543 979 205 422

Portugal 1 835 461 37 000

Finnland 2 394 528 10 000

Schweden 3 300 000 3 000

Vereinigtes
Königreich 14 386 577 (*) 216 078

(*) Spezielle Aufstockung der Quote zwecks Zuweisung an Nord-
irland.

b) Vom 1. April 2001 bis zum 31. März 2002 geltende
Gesamtreferenzmengen gemäû Artikel 3 Absatz 2

(in Tonnen)

Mitgliedstaat Lieferungen Direktverkäufe

Belgien 3 140 696 169 735

Dänemark 4 454 640 708

Deutschland 27 767 036 97 780

Griechenland 699 817 696

Spanien 6 007 564 109 386

Frankreich 23 793 932 441 866

Irland 5 386 575 9 189

Italien 10 298 399 231 661

Luxemburg 268 098 951

Niederlande 10 991 900 82 792

Österreich 2 543 979 205 422

Portugal 1 835 461 37 000

Finnland 2 394 528 10 000

Schweden 3 300 000 3 000

Vereinigtes
Königreich 14 393 669 (*) 216 078

(*) Spezielle Aufstockung der Quote zwecks Zuweisung an Nord-
irland.

c) Vom 1. April 2002 bis zum 31. März 2005 geltende
Gesamtreferenzmengen gemäû Artikel 3 Absatz 2

(in Tonnen)

Mitgliedstaat Lieferungen Direktverkäufe

Belgien 3 140 696 169 735

Dänemark 4 454 640 708

Deutschland 27 767 036 97 780

Griechenland 699 817 696

Spanien 6 007 564 109 386

Frankreich 23 793 932 441 866

Irland 5 386 575 9 189

Italien 10 298 399 231 661

Luxemburg 268 098 951

Niederlande 10 991 900 82 792

Österreich 2 543 979 205 422

Portugal 1 835 461 37 000

Finnland 2 394 528 10 000

Schweden 3 300 000 3 000

Vereinigtes
Königreich 14 393 669 216 078

d) Vom 1. April 2005 bis zum 31. März 2006 geltende
Gesamtreferenzmengen gemäû Artikel 3 Absatz 2

(in Tonnen)

Mitgliedstaat Lieferungen Direktverkäufe

Belgien 3 157 248 169 735

Dänemark 4 476 917 708

Deutschland 27 906 360 97 780

Griechenland 699 817 696

Spanien 6 007 564 109 386

Frankreich 23 915 111 441 866

Irland 5 386 575 9 189

Italien 10 298 399 231 661

Luxemburg 269 443 951

Niederlande 11 047 273 82 792

Österreich 2 557 726 205 422

Portugal 1 844 823 37 000

Finnland 2 406 551 10 000

Schweden 3 316 515 3 000

Vereinigtes
Königreich 14 466 619 216 078
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e) Vom 1. April 2006 bis zum 31. März 2007 geltende
Gesamtreferenzmengen gemäû Artikel 3 Absatz 2

(in Tonnen)

Mitgliedstaat Lieferungen Direktverkäufe

Belgien 3 173 800 169 735

Dänemark 4 499 193 708

Deutschland 28 045 684 97 780

Griechenland 699 817 696

Spanien 6 007 564 109 386

Frankreich 24 036 290 441 866

Irland 5 386 575 9 189

Italien 10 298 399 231 661

Luxemburg 270 788 951

Niederlande 11 102 647 82 792

Österreich 2 571 473 205 422

Portugal 1 854 186 37 000

Finnland 2 418 573 10 000

Schweden 3 333 030 3 000

Vereinigtes
Königreich 14 539 569 216 078

f) Vom 1. April 2007 bis zum 31. März 2008 geltende
Gesamtreferenzmengen gemäû Artikel 3 Absatz 2

(in Tonnen)

Mitgliedstaat Lieferungen Direktverkäufe

Belgien 3 190 352 169 735

Dänemark 4 521 470 708

Deutschland 28 185 008 97 780

Griechenland 699 817 696

Spanien 6 007 564 109 386

Frankreich 24 157 469 441 866

Irland 5 386 575 9 189

Italien 10 298 399 231 661

Luxemburg 272 134 951

Niederlande 11 158 020 82 792

Österreich 2 585 220 205 422

Portugal 1 863 548 37 000

Finnland 2 430 596 10 000

Schweden 3 349 545 3 000

Vereinigtes
Königreich 14 612 520 216 078ª
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